
eMail an die TSV Mitglieder 
 
Betreff: Anpassung der Mitgliedsbeiträge zum 1. Januar 2025 
 
Liebe Mitglieder des TSV Neunkirchen, 
 
anbei die überarbeitete Beitrags- und Mitgliedsordnung des TSV Neunkirchen mit Gültigkeit 
ab dem 1. Januar 2025. Darin enthalten findet ihr eine Erhöhung des Grundbeitrags für die 
Mitgliedschaft beim TSV als auch die Anpassung der Spartenbeiträge verschiedener 
Abteilungen. 
 
Zum Hintergrund: 
Am 8. November dieses Jahres wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
die vom Vorstand vorgeschlagene Erhöhung des monatlichen Grundbeitrags einstimmig mit 
einer Enthaltung beschlossen. Begründung: Der TSV hat seine Mitgliedsbeiträge seit 2019 
nicht mehr erhöht. Seitdem gab es in Deutschland eine Inflation von insgesamt 19%. Konkret 
zeigte sich ein Anstieg der Kosten für den TSV auch in unvermeidbaren Kosten wie Beiträgen 
zum BLSV oder den unterschiedlichen Verbandsabgaben. Für die nächsten Jahre wird 
durchschnittlich mit einer Inflation von etwas über 2% ausgegangen, so dass die Erhöhung 
von 2 EUR pro Monat pro Normalmitglied bzw. 1 EUR pro Monat für passive Mitglieder, 
Mitglieder mit Behinderungen und Ermäßigte notwendig wurde, um die Beiträge für die 
nächsten Jahre stabil halten zu können.  
 
Die Spartenbeiträge im TSV Neunkirchen dienen dazu die Anforderungen aus dem 
gemeinnützigen Sportbetrieb der Abteilungen abzudecken. Auf Antrag der jeweiligen 
Abteilungsleitungen wurden daher einige Spartenbeiträge nach oben oder unten angepasst. 
In den letzten Jahren konnten drei Abteilungen regelmäßig nicht ihre eigenen Kosten 
decken. Gleichzeitig soll hier aber in neue Ausrüstung und ein fortlaufend hohes Niveau an 
Trainerausbildung und damit der Betreuung und Ausbildung von Jugendmannschaften 
weiter investiert werden. Hiervon sind insbesondere die Abteilungen Gerätturnen und 
Volleyball betroffen. Bei beiden Abteilungen befindet man sich auch nach der Erhöhung der 
Spartenbeiträge im Vergleich zu anderen Vereinen im Mittelfeld der Beitragssätze. 
Die Spartenbeiträge der Fußballabteilung sollen nicht weiter angehoben werden. Die 
Abteilung hat sich vorgenommen durch Kosteneinsparungen und generieren von 
Mehreinnahmen durch z.B. Werbung und regelmäßige Veranstaltungen die Defizite aus dem 
Sportbetrieb auszugleichen. 
Um für Familien die Belastung dennoch zu begrenzen wurde der maximale Gesamtbetrag für 
Familien (Grund- und Spartenbeiträge) von 400 Euro auf lediglich 450 Euro erhöht. 
Weiterhin ist auch das Einwerben von Spenden und Sponsorengeldern notwendig. Ziel ist es 
dabei, das sportliche Angebot des Verein zu erhalten und zu erweitern und zusammen mit 
Fördergeldern bei Investitionen in die Liegenschaften des TSV, wie Sanierung des Sportheims 
und Neubau des Beachvolleyballfeldes, diese stemmen zu können. 
Der Vorstand 


